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Naturrisiken und Haftung

Das Damoklesschwert der Forstbetriebe
Die Haftung nach einem Schadensfall im Wald kann jeden Forstbetrieb treffen. Wer seine Infra strukturen für 

 Waldbesucher sorgfältig sichert und dies gut dokumentiert, reduziert gemäss der Aussagen zweier Rechtsexperten 

das Haftungsrisiko auf ein Minimum.

Blick hinauf zu einem Felsüberhang in der Taubenlochschlucht, in Biel. 1998 kam es  
an dieser Stelle zu einem Felssturz mit schweren Folgen. Ein neunjähriger Bub kam ums 
Leben. Drei weitere Kinder wurden verletzt.

Im August erschlug der herabstürzende 
Wipfel einer Fichte eine Radfahrerin. In 
der Schweiz ereignen sich pro Jahr zwei 
solch schwere Baumunfälle – so der ge-
schätzte Durchschnitt. Wenn es zu einem 
schweren Unfall kommt, suchen Geschä-
digte, Versicherungen und Gerichte nach 
Verantwortlichen. 

«Grundsätzlich trägt jeder den Scha-
den selbst», sagte Dr. Kaspar Sollberg vom 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) am «Run-
den Waldtisch», den die Arbeits ge mein- 
schaft für den Wald im Juni in Biel veran-
staltete. «Es gibt jedoch Ausnahmen, 
bei denen das Haftungsrisiko auf Dritte 
übertragen wird», ergänzte Prof.  And-
reas Furrer von der Universität Luzern. 
Bei Unfällen mit Bäumen könnten solche 
Ausnahmen rasch greifen. 

Werk
Die Haftung für einen Personen- oder 
Sachschaden kann v.a. durch die sog. 
Werkeigentümerhaftung auf Waldeigen-
tümer übergehen. 

«Ein Werk ist etwas vom Menschen Ge-
schaffenes, das fest mit dem Boden ver-
bunden ist», so Andreas Furrer. Das könne 
eine Strasse, eine Bank, eine Schaukel 
oder eine Hütte sein. Auch ein Baum 
könne aufgrund dieser Definition zum 
Werk werden, wenn er vom Menschen 
bearbeitet wurde, etwa durch Astung. 
Ausserdem könnten auch an einem Werk 
stehende Bäume zum Werk gehören. 

Verschuldung
«Der Waldeigentümer hat dafür zu sor-
gen, dass in seinem Wald von Strassen, 
Spielplätzen, Hochsitzen, Bänken usw. – 
und von den dazugehörigen Bäumen  – 
keine Gefahr ausgeht», erklärte Kaspar 
Sollberger. Versäume ein Waldeigentü-
mer etwa, Bäume an einem Spiel- oder 
Parkplatz regelmässig zu kontrollieren, 
riskiere er eine Verschuldungshaftung, z.B. 
wenn ein morscher Ast abbricht und einen 
Waldspaziergänger verletzt oder ein par-
kendes Auto beschädigt.

Die Verschuldungshaftung kann auch 
eintreten, wenn Dritte im Wald ein Werk 
errichtet haben, z.B. ein Mountainbike-
Verein einen Bike-Trail. In diesem Fall muss 

der Waldbesitzer entweder das Werk be-
seitigen oder die Sicherung des Werks ge-
währleisten. 

Umgekehrt muss z.B. ein Strasseneigen-
tümer den Besitzer eines angrenzenden 
Waldes auffordern, die potentiell gefähr-
lichen Bäume zu überwachen, am besten 
im Rahmen eines Vertrags.

Übertragung der haftung?
Ist es möglich, sich als Waldeigentümer 
aus der Haftung zu stehlen, indem man 
z.B. die Sicherheitskontrollen an einen Ex-
perten überträgt? Andreas Furrer sagte 
dazu: «Als Eigentümer eines Werks haf-
tet man grundsätzlich, man kann nur die 
Kontrollpflicht an einen Experten übertra-
gen.» 

Beauftrage ein Waldbesitzer einen ex-
ternen Sachverständigen mit den Kont-
rollen seiner Bäume, hafte er nur für die 
Wahl des Sachverständigen. Die Sicher-
heitskontrollen an den Bäumen selbst ver-
antworte der Sachverständige. 

Beauftrage der Waldeigentümer dage-
gen Angestellte, unterliege er der sog. 
Geschäftsherrenhaftung, d.h., er müsse 
als Geschäftsherr dafür sorgen, dass sich 
seine Mitarbeiter richtig verhielten. Im 
Schadensfall müsse er beweisen können, 

dass er sein Personal sorgfältig ausge-
wählt, ausgerüstet, instruiert und über-
wacht habe. 

haftungsminderung
Da jeder grundsätzlich seinen Schaden 
selbst tragen muss, braucht der Waldei-
gentümer nicht für jeden Unfall im Wald  
zu haften. Testet z.B. ein Mountainbiker 
sein Fahrkönnen auf der Wippe eines 
Waldspielplatzes und bricht sich dabei das 
Schlüsselbein, wird er kaum den Waldei-
gentümer dafür haftbar machen können. 

In einem solchen Fall liege laut Kaspar 
Sollberger nämlich «nicht bestimmungs-
gemässer Gebrauch des Werks vor, was 
die Werkeigentümerhaftung mindert oder 
sogar ausschliesst». 

Ausserdem müsse die Kontrolle seiner 
Werke dem Waldeigentümer zumutbar 
sein. Kaspar Sollberger nannte als Beispiel 
den «Grillplatzfall» im Kanton Basel Land, 
bei dem ein Mädchen von einem herab-
stürzenden Buchenast schwer verletzt 
worden war. Das Kantonsgericht hatte 
die Waldeigentümerin, die Bürgerge-
meinde Basel, 2008 freigesprochen, weil 
das Bruchrisiko (Brandkrustenpilz) vom 
Boden aus nicht sichtbar gewesen war 
und eine systematische Kontrolle mittels 
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Dies führt dazu, dass die Stadtbäume in 
vielen Fällen den ästhetischen Ansprü-
chen an einen Strassenbaum nicht mehr 
genügen (Bsp. Kastanienminiermotte), zu 
einer Gefährdung werden (Bspiel Bruchri-
siken durch Massaria-Erkrankung an Pla-
tanen) oder gänzlich absterben (Beispiel 
Eschentriebsterben bei Fraxinusarten).

ziele und Methoden
Die LWG will im Rahmen des Projekts die 
zukunftsträchtigen Baumarten aus dem 
(süd-)osteuropäischen, aber auch nord-
amerikanischen und asiatischen Raum 
sichten und erproben, die aufgrund ihrer 
Eigenschaften potentiell in der Lage sind, 
den prognostizierten Klimabedingun-
gen unserer Städte zu trotzen. 

Die Arten werden in drei repräsenta ti-
ven Klimaregionen Bayerns in den Städ-
ten Würzburg, Hof / Münchberg und Kemp- 
ten aufgepflanzt und im Langzeitversuch 
auf ihre Eignung als Stadtbaum geprüft. 

Zusätzlich soll untersucht werden, ob 
sich eine Behandlung dieser Baumarten 
mit Mykorrhiza positiv auf ihr Wachs-
tum und die Widerstandskraft gegenüber 
Krankheiten auswirkt.

Im Rahmen des Projekts werden 20 Ar-
ten anhand von Versuchsbäumen jährlich 
im Frühjahr und im Herbst im Hinblick auf  

Forschungsprojekt

Stadtgrün 2021: neue Bäume braucht das land!
Ein Forschungsprojekt der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) nimmt sich derzeit dem 

 Problem an, dass einige der gängigen Stadtbaumarten immer stärker unter den zunehmend wärmeren und trocke-

neren Sommern und unter neu eingewanderten Schädlingen und Erkrankungen leiden.

Frost- und Trockenschäden, Kronenvitali-
tät, Gesundheit und Zuwachsleistung be-
wertet. 

Ausserdem wird mit Unterstützung der 
Gartenämter der drei Partnerstädte die 
Phänologie der einzelnen Baumarten an 
den verschiedenen Standorten aufge-
zeichnet: die jeweilige Kalenderwoche des 
Blattaustriebs, der Blattverfärbung und des 
Blattfalls. 

Damit lassen sich neben der Spätfrost-
gefährdung auch die Vegetationslängen 
(Differenz zwischen Austrieb und Blatt-
färbung) für die einzelnen Baumarten be-
stimmen.

zehn weitere Versuchsarten
Um das derzeit sehr geringe Sortiment an 
Stadtbaumarten zu erweitern, testet die 
Bayerische Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau ab diesem Jahr zehn wei-
tere Versuchsbaumarten auf Trocken-
stresstoleranz und Stadtklimaverträglich-
keit.

Quelle: LWG

infos
www.lwg.bayern.de/landespflege/ 
urbanes_gruen/085113/index.php

Projektdaten
Projektpartner: 
Bayerische Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenabu, Abt. Gartenbau, Fach-
zentrum Analytik

Fördernde Stelle: 
Bayerisches Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten – 
Erstprojekt KL/08/02; Folgeprojekt 
KL/15/03 und KL/14/02

Projektbearbeiter: 
Dr. Susanne Böll, Dr. Philipp Schönfeld, 
Klaus Körber

laufzeit: 
2009 bis 2021

Die Broschüre 
mit Kurzbe-
schreibungen 
der 20 geteste-
ten Baumarten 
ist auf der 
Homepage der 
LWG als PDF-
Datei abrufbar. 

empfehlungen zur Beschränkung des haftungsrisikos

Dokumentation
Wenn in den Wald eingegriffen wird, wenn 
Aufträge an Dritte vergeben werden und 
wenn Mitarbeiter Instruiert werden, sollte 
dies dokumentiert werden.

Risiko-assessment
Vorgängige Konformitäts-Prüfungen: Eine 
Checkliste für vorhersehbare Gefahren und 
Gefährdungen anlegen. Die Kontrollen pla-
nen. Einmal im Jahr ein Vertragscontrolling 
durchführen. 
Bei neuen Projekten: Abschätzen, welche 
zusätzlichen Risiken entstehen. Prüfen, wel-
che Auswirkung eine Bewilligung durch die 

Verwaltung hat. Festlegen, wer für was 
verantwortlich ist. Prüfen, mit wem ver-
tragliche Vereinbarungen geschlossen wer-
den müssen.

Für den Konfliktfall
Eine Liste über Ansprechpersonen und de-
ren Verantwortlichkeiten führen. 
Insgesamt sollte ein Forstbetrieb seine in-
nere Struktur an die Verantwortung ge-
genüber Dritten im Wald anpassen.

Quelle:
Prof. Dr. Andreas Furrer, Universität Luzern

Hebebühne unzumutbar gewesen wäre. 
Für die Zumutbarkeit von Sicherungsvor-
kehrungen nannte Kaspar Sollberg fol-
gende Faust regel: «Die Vermeidungskos-
ten dürfen unter der Schadenshöhe Mal 
der Eintretenswahrscheinlichkeit liegen.»

Möglichst alles dokumentieren
Kaspar Sollberger warnte allerdings vor der 
starren Anwendung von Formeln: «Das 
Haftungsrecht der Schweiz ist abstrakt 
und es ist unabdingbar, sich an den Ge-
richtsurteilen zu orientieren und Einzel-
fälle zu betrachten.» Gesunder Men-
schenverstand sei gefragt – und eine 
detaillierte Dokumentation aller Anwei-
sungen, Vereinbarungen und Kontrollen 
im Forstbetrieb. fo
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